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4. Teil 

Schieneninfrastruktur 

Bereitstellung der Schieneninfrastruktur und Schieneninfrastrukturvorhaben 

§ 42. (1) Die ÖBB-Infrastruktur AG trägt die Kosten für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Der Bund 
leistet der ÖBB-Infrastruktur AG über deren Ersuchen insbesondere für den Betrieb der 
Schieneninfrastruktur und deren Bereitstellung an die Nutzer insoweit und solange einen Zuschuss, als 
die unter den jeweiligen Marktbedingungen von den Nutzern der Schieneninfrastruktur zu erzielenden 
Erlöse die bei sparsamer und wirtschaftlicher Geschäftsführung anfallenden Aufwendungen nicht 
abdecken. 

(2) Weiters leistet der Bund zur Instandhaltung, zur Planung und zum Bau von Schieneninfrastruktur 
Zuschüsse. 

(3) Über die Zuschüsse gemäß Abs. 1 und 2 sind zwischen dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und der ÖBB-
Infrastruktur AG zwei gesonderte Verträge mit jeweils sechsjähriger Laufzeit abzuschließen, in denen der 
Zuschussgegenstand, die Höhe der dafür zu gewährenden Zuschüsse, die allgemeinen und besonderen 
Zuschussbedingungen und die Zahlungsmodalitäten festzulegen sind. Die Verträge sind jährlich jeweils 
um ein Jahr zu ergänzen und auf den neuen sechsjährigen Zeitraum anzupassen. 

(4) In dem Vertrag über den Zuschuss gemäß Abs. 1 ist auch die laufende Verbesserung der Qualität 
der Schieneninfrastruktur und ihrer Sicherheit durch die ÖBB-Infrastruktur AG, insbesondere bezüglich 
der Strecken unter Berücksichtigung des technischen Ausrüstungsstandes, der Verfügbarkeit und der 
Personalproduktivität zu regeln. Weiters ist vorzusehen, dass die ÖBB-Infrastruktur AG dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie dem Bundesminister für Finanzen einen 
jährlichen Rationalisierungs- und Einsparungsplan mit einer halbjährlichen Vorschaurechnung 
vorzulegen hat. 

(5) In dem Vertrag über den Zuschuss gemäß Abs. 2 ist ein Projektkostencontrolling vorzusehen, 
welches ein Effizienzsteigerungsprogramm beinhaltet. Die Ergebnisse sind jährlich in Form eines 
Berichtes dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie dem Bundesminister für 
Finanzen vorzulegen. 

(6) Grundlage der Verträge gemäß Abs. 3 ist insbesondere der von der ÖBB-Infrastruktur AG zu 
erstellende Geschäftsplan mit einer genauen Beschreibung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Maßnahmen zur bedarfsgerechten und sicheren Bereitstellung der Schieneninfrastruktur 
einschließlich der Zeit- und Kostenpläne sowie der Rationalisierungspläne und einer Vorschau der 
Benützungs- und anderen Entgelte. Der Geschäftsplan ist jährlich jeweils um ein Jahr zu ergänzen und 
auf den neuen sechsjährigen Zeitraum anzupassen. 
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(7) Als Grundlage des Vertrages über den Zuschuss gemäß Abs. 2 und als Bestandteil des 
Geschäftsplanes hat die ÖBB-Infrastruktur AG einen sechsjährigen Rahmenplan zu erstellen, der 
jahresweise die Mittel für die Instandhaltung (insbesondere Instandsetzung und Reinvestition) sowie für 
die Erweiterungsinvestitionen zu enthalten hat. Im Rahmenplan sind die Erweiterungsinvestitionen (Neu- 
und Ausbau) nach Maßgabe des Projektfortschrittes als in der Planungs- oder Errichtungsphase befindlich 
gesondert auszuweisen. Bei der Erstellung des Rahmenplanes ist jeweils auf jene Festlegungen im mit 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Finanzen 
abgestimmten Zielnetz Bedacht zu nehmen, welche die Schieneninfrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG 
betreffen. Der Rahmenplan ist jährlich jeweils um ein Jahr zu ergänzen und auf den neuen sechsjährigen 
Zeitraum anzupassen. Der Rahmenplan hat alle für das Unternehmen entscheidungsrelevanten 
Informationen, soweit zweckmäßig und zutreffend, zu enthalten, insbesondere eine genaue Beschreibung 
der Projekte, Kapazitätsanalysen und Prognosen über die erwarteten Verkehrszuwächse, ferner einen 
Zeitplan mit projektsbezogenen Planungs- und Baufortschritten sowie eine aktuelle Kostenschätzung, 
eine Kosten-Nutzen-Analyse, ein Betriebsprogramm sowie eine Darstellung der mit den Vorhaben 
erzielbaren Qualität der Schieneninfrastruktur. Im Rahmenplan sind die in Planung befindlichen 
Vorhaben von den in Bau befindlichen Vorhaben getrennt auszuweisen. 


